
5.4 Satzung fur kommunale Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde

lsernhagen

Mit der Vereinbarung zwischen der Region Hannover und der Gemeinde lsernhagen
Ober die Wahrnehmung der Aufgaben des ortlichen Jugendhilfetragers auf dem Gebiet
der Forderung von Kindern in Kindertagesstatten (Krippe, Kindergarten und Hort) fOhrt die
Gemeinde Aufgaben des ortlichen Tragers der offentlichen Jugendhilfe gernag §§ 22, 24
und 25 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) — Sozialgesetzbuch Achtes Buch
(SGB VIII) — namens und im Auftrag der Region Hannover durch.
Aufgrund der §§ 6, 8 und 40, Abs. 1, Ziffer 4, der Niedersachsischen Gemeindeordnung
(NGO) in der Fassung vom 28. Oktober 2006 aufgehoben durch Art. 4 Abs. 1 des Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S.576), der §§ 10,58 und 111 des Niedersachsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 zuletzt geandert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Februar 2024 (Nds. GVBI. 2024 Ni. 9), der §§ 2 und 5 des
Niedersachsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20. April 2017
(Nds.GVBI. Nr. 7/2017 S. 121) geandert durch Art. 1 des Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds.
GVBI. Nr. 18/ 2019 S. 309, der §§ 22 bis 24 i.V.m § 90 Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
und § 22 des Niedersachsisches Gesetz Ober Kindertagesstatten und Kindertagespflege
(NKiTaG) vom 07.Juli 2021 geandert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 16. Dezember 2021
(Nds. GVBI. S. 883) in den jeweils geltenden Fassungen hat der Rat der Gemeinde
Isernhagen am 27.03.2025 folgende Satzung beschlossen:

§1
Art und Ziel der Einrichtungen

1) Die Gemeinde lsernhagen unterhalt als offentliche Einrichtung

1. Tageseinrichtungen fur Kinder von 1 bis 3 Jahren (Kinderkrippen)

2. Tageseinrichtungen fur Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung

(Kindergarten)

3. Tageseinrichtungen fur Kinder ab der Einschu lung bis zum Ende der

Grundschulzeit (Norte).

2) Ziel und Auftrag der Kindertageseinrichtungen sind analog zum NKiTaG in seiner

aktuell gultigen Form

a) die Erziehung und Bildung der Kinder, die die Einrichtungen besuchen, mit

dem Ziel, sich zu eigenverantwortlichen, gemeinschaftsfahigen und

selbstbestimmten Personlichkeiten zu entwickeln,

b) die gleichberechtigte und inklusive gesellschaftliche Teilhabe aller Kinder

• c) sowie die erganzende und unterstOtzende Forderung der Kinder in der

Familie in Form der' Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten der

Kinder.

Im Sinne der inklusiven Teilhabe betreibt die Gemeinde Isernhagen eine
Integrationsgruppe fur die gemeinsame Erziehung von Kindern ohne und mit

Behinderung bzw. festgestelltem Forderbedarf inn Sinne des SGB IX und SGB VIII.

3) Die Einrichtungen in kommunaler Tragerschaft werden weltanschaulich und

parteipolitisch neutral betrieben. Zur Sicherung des vorhandenen

Betreuungsangebotes, ab9r auch zur Schaffung weiterer Betreuungsplatze kann die



Gemeinde Isernhagen mit anerkannten Tragern der freien Jugendhilfe

Vereinbarungen Ober eine Tragerschaft treffen. Das Recht der Trager der freien

Jugendhilfe, ihre Kindertageseinrichtung entsprechend ihrer erzieherischen

Grundrichtung zu gestalten, wie in §2 Abs. 2 Satz 2 NKiTaG festgelegt, bleibt

unberuhrt.

§2

Kita-Jahr, offnungs- und SchlieRzeiten

1) Als Betreuungsjahr rechnet der Zeitpunkt vom 1. August des laufenden Jahres bis

zum 31. Juli des Folgejahres.

2) Die Kindertageseinrichtungen sind grundsatzlich montags bis freitags geoffnet. Die

Kernzeit der Betreuung ist von 8 bis 14 Uhr. Randzeiten werden in den einzelnen

Einrichtungen vorgehalten, namlich von 7:30 bis 8 Uhr sowie ab 14 Uhr bis 15 bzw.

16 Uhr. Wahrend der Randzeiten finden ggf. gruppenubergreifende Angebote statt.

3) Die Betreuung in den Hortgruppen findet in der Schulzeit nach Schulschluss bis 16

Uhr und wahrend der Schulferien zwischen 8 und 16 Uhr statt. Es kann die

Betreuungsform mit oder ohne Ferienbetreuung gewahlt werden.

4) Die Kinder sind punktlich zu den vertraglich vereinbarten Zeiten zu bringen und

abzuholen. Naheres regeln die Konzeptionen.

5) Neben den gesetzlichen Feiertagen sind die Einrichtungen der Gemeinde Isernhagen

innerhalb des Betreuungsjahres am 24. und 31. Dezember, zwischen Weihnachten

und Neujahr sowie drei Wochen wahrend der Ferienzeit (davon zwei Wochen in den

Sommerferien) geschlossen. Vor oder nach der Sommerschlieflzeit konnen

Einrichtungen zusatzlich einen SchlieRtag fur Fortbildungs- oder

Desinfektimsmagnahmen festlegen. Die FerienschliefIzeiten des Folgejahres werden

bis zum 15. November des Betreuungsjahres bekanntgegeben. 1st die Einrichtung

ganz oder teilweise wegen einer Fortbildungsveranstaltung geschlossen, so wird dies

mindestens zwei Wochen vorher durch Aushang bekanntgegeben. Fur dringende

Betreuungsbedarfe (10 Kinder) ist die Einrichtung einer Notgruppe bzw.

Unterbringung in einer anderen Kindertageseinrichtung der Gemeinde Isernhagen

vorgesehen.

§3

Aufnahme in die Einrichtungen

1) In Krippengruppen im Sinne der 1. DVO des NKiTaG werden Kinder nach der

Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres

aufgenommen, sofern sie keiner besonderen Einzelbetreuung hearten. Nach

Vollendung des 3. Lebensjahres ist eine weitergehende Betreuung bis zu drei Monate

moglich.

2) In Kindergartengruppen im Sinne der 1. DVO des NKiTaG werden Kinder nach der

Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum Schuleintritt aufgenommen, sofern sie

keiner besonderen Einzelbetreuung bearfen.

3) In Hortgruppen im Sinne der 1. DVO des NKiTaG werden Kinder von der Einschulung

bis zur Beendigung der Grundschulzeit aufgenommen, sofern sie keiner besonderen

Einzelbetreuung bedurfen.



4) Im Sinne der inklusiven Teilhabe 1st eine Aufnahme von Kindern, die einer

besonderen Einzelbetreuung bedurfen und durch Fordermoglichkeiten wie

Einzelintegration oder Assistenz unterstOtzt werden, im Einvernehmen mit den

Erziehungsberechtigten, Leistungstragern des Forderangebots, der Leitung der

Kindertageseinrichtung und der Gemeinde als Trager der Kindertagesstatte unter

Abwagung der Interessen und Bedarfe aller Beteiligten auch auflerhalb der

Integrationsgruppe mOglich.

5) Ein Anspruch auf die Aufnahme in eine bestimmte Einrichtung existiert nicht.

Erziehungsberechtigte sind verpflichtet, sich innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des

Platzangebotes zurOckzumelden.

§4

An-, Ab- und Ummeldung

1) Der Antrag auf Aufnahme des Kindes fur das nachste Betreuungsjahr 1st schriftlich

von den Erziehungsberechtigten bis zum 31. Januar Ober das Aufnahmeportal

kita.isernhagen.de zu stellen. Bei Aufnahmen innerhalb des Betreuungsjahres muss

der Antrag mindestens drei Monate vor der beabsichtigten Inanspruchnahme des

Betreuungsplatzes gestellt werden. Sofern freie Kapazitaten in den Einrichtungen

vorhanden sind, konnen Kinder auch vor Ablauf der drei Monate in eine Einrichtung

aufgenommen werden. Die Aufnahme erfolgt immer bis zum Ende des mallgeblichen

Kita-Jahres.

2) Sobald mehr Kinder einen Betreuungsplatz beantragen als Betreuungsplatze in der

Einrichtung zu vergeben sind, werden die Kinder nach dem Punktesystem zur

Platzvergabe der Gemeinde Isernhagen aufgenommen. Das Punktesystem 1st als

Anlage 5.4 B Tell der Satzung.

1. Zunachst werden die Punkte ohne Berucksichtigung von Bonuspunkten

vergeben. Es wird eine vorlaufige von oben nach unten absteigender

Reihenfolge erstellt.

2. Daraufhin werden die Kinder, die die gleiche Punktzahl vorweisen, nach

ihrem Geburtsdatum sortiert.

3. Solite es danach noch Punkt- und Altersgleichheit geben, so werden ggf.

die Bonuspunkte hinzugefugt.

4. Wenn nach Punkt- und Altersgleichheit und unter Berucksichtigung etwaiger

Bonuspunkte em n Gleichgewicht herrscht, so hat das Los zu entscheiden.

5. Es wird em n Stichtag als Grundlage fur die Berechnung der Punkte zur

Platzvergabe festgelegt.

3) Die Leitungskrafte der Einrichtungen haben in speziellen Einzelfallen, in denen das

Punktesystem nicht entsprechend anwendbar ist, die Moglichkeit, unabhangig vom

Regel-Punktesystem eine Entscheidung zu treffen. Jeder Fall, beispielsweise bei

sozialen oder familiaren Notlagen, der em n solches Einschreiten notwendig macht, 1st

vorab schriftlich zu begrunden und mit der Gemeinde Isernhagen abzustimmen.

4) In Zweifelsfallen und bei EinsprOchen gegen die Ablehnung der Aufnahme

entscheidet der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Isernhagen. Gegen die

Vergabe von Krippen- und Kindergartenplatzen 1st der Klageweg zu beschreiten.



5) Ober die gesetzlichen BetreuungsansprOche von vier Stunden im Krippenbereich und

sechs Stunden im Kindergartenbereich hinausgehende Betreuungsbedarfe zur

Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind durch einen entsprechenden Nachweis zu

belegen.

6) Die Abmeldung eines Kindes erfolgt zum Ende eines Monats und ist bis zum 15. des

Vormonats bei der Leitung der Kindertagesstatte oder der Verwaltung schriftlich

einzureichen. Abmeldungen fur die letzten vier Monate des Betreuungsjahres sind nur

zulassig, wenn em n weiterer Besuch des Kindes far die Eltern unzumutbar ist.

Ausnahmen sind in Einzelfallen zulassig. Die Abmeldung ist schriftlich zu bestatigen.

7) Der Antrag fur eine Ummeldung bzw. Beantragung einer geanderten Betreuungszeit

bei veranderten Bedarfen ist 12 Wochen vor dem beantragten Termin nach dem unter

§4 Abs. 6 genannten Verfahren einzureichen. Dies ist auch unterjahrig moglich. §4

Abs. 5 ist entsprechend anzuwenden.

§5

Infektionsschutz

1) Vor Beginn der Betreuung des Kindes in der Kindertageseinrichtung ist der

Einrichtungsleitung eine Bescheinigung des Haus- oder Kinderarztes bzw. -arztin

vorzulegen, dass gegen den Besuch der Einrichtung von arztlicher Seite keine

Bedenken bestehen. Diese Bescheinigung darf hochstens eine Woche alt sein. Auch

eine arztliche Bescheinigung Ober eine erfolgte Impfberatung muss beigefOgt werden.

Des Weiteren muss em n Nachweis Ober einen angemessenen Schutz gegen Masern

vorgelegt werden. Dies kann durch Vorlage des Impfpasses oder eines serologischen

Befundes erfolgen. Zudem mussen die Erziehungsberechtigten angeben, ob eine

tuberkulose Gefahrdung durch Familienangehorige oder das Umfeld besteht.

2) Die Einrichtung ist bei Erkrankungen des Kindes unverzuglich zu unterrichten. Ein

Kind, das mit einer ansteckenden Krankheit oder Ungeziefer behaftet ist, darf die

Einrichtung nicht besuchen. Die Einrichtungsleitung informiert die Familien durch

einen Aushang Ober die aktuell auftretenden Erkrankungen.

3) Bei Erkrankungen des Kindes bzw. einer Person im naheren Umfeld an

meldepflichtigen Erkrankungen muss das Kind der Einrichtung so lange fernbleiben,

bis durch eine arztliche Bescheinigung die Unbedenklichkeit des Einrichtungsbesuchs

belegt ist.

4) Bei Erkrankungen des Kindes an nicht meldepflichtigen Erkrankungen muss in

geeigneter Form durch die Erziehungsberechtigten nachgewiesen werden, dass

gegen die Betreuung keine Bedenken bestehen. Naheres zur Wiederzulassung nach

nicht meldepflichtigen Erkrankungen regeln die Konzeptionen.

§6

Ausschluss vom Besuch der Kindertageseinrichtung

1) Ein Kind, das mit einer ansteckenden Krankheit oder Ungeziefer behaftet ist, darf die

Einrichtung nicht besuchen.



2) Vom Besuch der Einrichtung konnen Kinder ausgeschlossen werden,

a) deren Eltern trotz Aufforderung mehrfach die festgelegten Bring- und

Abholzeiten oder andere Regelungen der vorliegenden Satzung missachten,

b) die sich aufgrund ihres Verhaltens nicht in die Gruppengemeinschaft

einfugen konnen und dadurch wiederholt die padagogische Arbeit in der

Einrichtung nachteilig beeinflussen,

c) die der Betreuung in einer Gruppe im Sinne des §1 dieser Satzung

aufgrund ihres Entwicklungsstands und/oder gesundheitlichen

Beeintrachtigungen nicht gewachsen sind,

d) deren Erziehungsberechtigte trotz Mahnung mit den erhobenen

Kostenbeitragen zwei Monate im Ruckstand sind.

3) Ober den Ausschluss entscheidet der Burgermeister unter Berucksichtigung der

Empfehlung des Elternbeirats, der Einrichtungsleitung und der Verwaltung.

1

§7

Haftung, Rechte und Pflichten der Erziehungsberechtigten

Die Verantwortung des padagogischen Personals fur die Kinder ist auf die Zeit der

Betreuung in der Einrichtung beschrankt. Die Obernahme der Aufsichtspflicht beginnt

mit der personlichen Obergabe des Kindes durch die Erziehungsberechtigten und

endet mit der personlichen Obergabe des Kindes durch das padagogische Personal

an die abholende Person. Alle aufgenommenen Kinder sind gegen Unfalle versichert.

Der Unfallschutz erstreckt sich auch auf den Hin- und Ruckweg der Kinder sowie

Wege wahrend der Betreuungszeit, z.B. bei Ausflugen. Fur verlorengegangene

Kleidung o.ä. wird keine Haftung seitens der Einrichtung oder des Tragers

Obernommen.

2) Zur Forderung der Zusammenarbeit zwischen dem padagogischen Personal der

Einrichtung und den Erziehungsberechtigten wahlen die Erziehungsberechtigten jeder

Gruppe fur die Dauer eines Betreuungsjahres einen Elternsprecher/eine

Elternsprecherin sowie eine Person als Vertretung bei der hierzu bis zum 15. Oktober

abzuhaltenden Elternversamnnlung. Die Leitung oder das Gruppenpersonal ladt

hierzu nach Rucksprache mit den aktuellen Elternsprechern alle Eltern schriftlich em.

Auf der Elternversammlung werden mit der Mehrheit der anwesenden

Erziehungsberechtigten der Elternsprecher/die Elternsprecherin sowie die Person zur

Vertretung gewahlt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Das Ergebnis der

Wahl ist schriftlich festzuhalten. Bei vorzeitigem Ausscheiden einer der gewahlten

Personen wahrend des laufenden Betreuungsjahres regelt sich die Nachfolge

entsprechend der bei der Wahl abgegebenen Stim men. Die

Elternsprecher/Elternsprecherinnen und ersatzweise deren Vertretung vertreten

gegenCiber der Einrichtungsleitung und der Gemeinde lsernhagen als Trager der

Einrichtung die Interessen der Elternschaft.

3) Wie bereits in §2 Abs. 4 festgehalten, sind die Erziehungsberechtigten dazu

verpflichtet, ihr Kind punktlich nach den vertraglich sowie in den einzelnen

Konzeptionen festgelegten Zeiten zu bringen und abzuholen. §6 Abs. 2 Buchstabe a)

zeigt auf, welche Konsequenz eine wiederholte Missachtung zur Folge hat. Das

padagogische Personal ist dazu angehalten, die Kinder nur Personen zu Obergeben,



die als Abholperson schriftlich festgehalten und ihnen bekannt sind oder sich

ausweisen [carmen. Kinder werden vom padagogischen Personal nicht in die Obhut

von abholenden Personen gegeben, die sichtbar nicht zur Beaufsichtigung des

Kindes in der Lage sind. Dazu gehoren Personen unter 12 Jahren sowie Personen,

die unter dem Einfluss von Rauschmitteln stehen oder emotional instabiles Verhalten

zeigen.

4) Die Kinder sollen mit zweckmagiger Kleidung in die Einrichtung geschickt werden.

Urn Verwechslungen zu vermeiden, sollten die KleidungsstOcke, Taschen oder

anderes Mitgebrachtes der Kinder zur leichteren Zuordnung gekennzeichnet werden.

§8

Beirat fur die Kindertagesstatte

1) Fur jede Einrichtung wird em n Beirat gebildet, dem je em n Elternvertreter/eine

Elternvertreterin aus jeder Gruppe und vom Rat der Gemeinde lsernhagen benannte

Personen angehoren. Der Rat benennt auf Vorschlag des jeweiligen Ortsrates eine

Person pro Ratsfraktion; hierbei ist fUr jedes von ihm benannte Mitglied auch eine

Vertretung zu benennen.

Die jeweilige Leitung und der/die zustandige Mitarbeitende der Verwaltung gehoren

dem Beirat mit beratender Stimme an. Dem Beirat ist freigestellt, weitere Personen zu

semen Sitzungen hinzuzuziehen. Diese Personen haben kein Stimmrecht.

2) Der jeweilige Beirat whit aus dem Kreis der Elternvertreter/Elternvertreterinnen

eine/einen Vorsitzenden und eine Stellvertretung. Hierzu ist das Wahlverfahren nach

§7 Abs. 2 Satz 4 bis 6 anzuwenden. Die Sitzungen des Beirates sind offentlich,

soweit keine personellen Angelegenheiten behandelt werden. Der Beirat tritt

mindestens zweimal innerhalb eines Betreuungsjahres oder nach Forderung von

mindestens einem Drittel der stimmberechtigten Mitglieder zusammen. Die Einladung

zu den Sitzungen ergeht von dem/der Vorsitzenden nach Absprache mit der Leitung

der Einrichtungen grundsatzlich schriftlich und mit einer Frist von einer Woche. Die

Sitzungen werden auflerdem durch Aushang in der Einrichtung bekannt gemacht. Der

Beirat ist beschlussfahig, wenn mehr als die Halfte der Mitglieder anwesend sind.

3) Der Beirat soil die Leitung in ihren Aufgaben unterstOtzen. Er hat dabei insbesondere
die Aufgabe,

a) Empfehlungen Ober die Grundsatze fur die Erziehungs- und

Bildungsarbeiten zu geben,

b) Empfehlungen bei der Aufnahme und dem Ausschluss von Kindern zu

geben,

c) Empfehlungen fur die erforderliche raumliche und sachliche Ausstattung

sowie eine ausreichend qualifizierte personelle Besetzung der Einrichtung zu

geben.

4) Der Beirat ist zu horen bei

a) personellen Anderungen in der Leitung der Einrichtung,

b) Anderungen der Offnungszeiten und Festlegung der Schliefltage,

c) Anderungen des padagogischen Konzeptes



d) Anderung der Zahl der Kinder pro Gruppe.

5) Die Empfehlungen des Beirates sind dem Burgermeister als Antrag vorzulegen.

Soweit die Empfehlungen des Beirates nicht berucksichtigt werden, ist die

Entscheidung zu begrUnden. Der BOrgermeister kann unter Angabe von Grunden die

Einberufung des Beirates durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende verlangen.

§9

Kostenbeitrage (Anlage 5.4 A)

1) FOr die Betreuung in den Einrichtungen sind Kostenbeitrage nach dem jeweils

geltenden Kostenbeitragstarif zu erheben. Der Jahreskostenbeitrag ist in zwolf

gleichen monatlichen Anteilen (vom 01.08. eines Jahres bis zum 31.07. des

Folgejahres) zu entrichten. Fur jedes betreute Kind wird der im anliegenden

Kostenbeitragstarif vorgesehene Einheitskostenbeitrag festgesetzt. Randzeiten wie

FrOh- oder Spatdienste von 0,5 oder 1 Stunde vor bzw. nach der Kernbetreuungszeit

werden nur durchgefuhrt, wenn mindestens 10 Kinder verbindlich angemeldet sind.

Vor dem Monat der Vollendung des dritten Lebensjahres sind für das Kind die

Krippenkostenbeitrage mallgebend; ab dem Monat der Vollendung des dritten

Lebensjahres sind fur das Kind die Kindergartenko§tenbeitrage maRgebend, welche

erst ab einer Betreuungszeit von Ober 8 Stunden mit Kostenbeitragen einhergehen;

ab Schuleintritt sind die Kostenbeitrage fur den Hort mafIgebend.

Fur die Teilnahme an der Mittagsverpflegung wird der im anliegenden

Kostenbeitragstarif vorgesehene Kostenbeitrag festgesetzt. Fur Kinder mit

mindestens 6 Stunden Betreuungszeit einschliefIlich Sonderdiensten sowie fur

Hortgruppen ist die Teilnahme an der Mittagsverpflegung obligatorisch.

2) Die Zahlungspflicht entsteht mit der Aufnahme des Kindes in einer Tageseinrichtung.

Few Kinder, die bis zum 15. eines Monats aufgenommen werden, ist fur den

Aufnahmemonat der voile Monatsbetrag, fur Kinder, die nach diesem Zeitpunkt

aufgenommen werden, ist der halbe Monatsbetrag zu zahlen. Die Zahlungspflicht

endet mit Ablauf des Monats, in dem das Kind aus der Tageseinrichtung ausscheidet;

die Abmeldefrist aus §4 Abs. 6 der vorliegenden Satzung ist zu beachten. Dies gilt

auch fOr den Fall, dass das Kind vom Besuch der Tageseinrichtung ausgeschlossen

wird.

Die Kostenbeitrage und das Essensgeld sind zum 5. eines jeden Monats an die

Gemeindekasse zu zahlen; die Kostenbeitragsveranlagung erfolgt zu Beginn des

Betreuungsverhaltnisses durch schriftlichen Kostenbeitragsbescheid. Ruckstandige

Kostenbeitrage werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.

Im Obrigen bleibt die Kostenbeitragspflicht von der Abwesenheit des Kindes

unberuhrt. VorObergehende Nichtbetreuung durch die Schliellung einer

Tageseinrichtung aufgrund von zwingenden betrieblichen oder sonstigen GrLinden

fOhrt zu keiner Kurzung der Kostenbeitragssatze.

3) Zahlungspflichtig sind die Erziehungsberechtigte, der Erziehungsberechtigte oder

gemeinsam Erziehungsberechtigte als Gesamtschuldner. Hat jemand anderes die

Betreuung des Kindes veranlasst, so ist diese Person zahlungspflichtig.

4) Auf Antrag des/der Erziehungsberechtigten werden im nachgewiesenen Einzelfall

sowie bei auflergewOhnlicher Harte die Betreuungskostenbeitrage teilweise oder

ganz erlassen bzw. im Rahmen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe gemafl §90 Abs. 3



und 4 SGB VIII teilweise oder ganz Obernommen, wenn die Belastung dem/der

Erziehungsberechtigten nicht zuzumuten ist. Fur die Feststellung der zumutbaren

Belastung gilt das SGB XII entsprechend, soweit nicht Landesrecht eine andere

Regelung

Eine Obernahme der Kostenbeitrage im Rahmen des §90 Abs. 3 und 4 SGB VIII

erfolgt bei Vorliegen der Voraussetzungen vom ersten Tage des Kalendermonats und

endet spatestens mit Ablauf des Betreuungsjahres. Eine Weitergewahrung nach

Ablauf des Bewilligungszeitraumes erfolgt nur nach erneutem Antrag und bei

Vorliegen der Voraussetzungen.

5) Werden mehrere Kinder des/der Erziehungsberechtigten zeitgleich in

Kindertagesstatten und/oder in der Kindertagespflege im Gemeindegebiet Isernhagen

betreut, so ermaBigt sich der Benutzungskostenbeitrag

- fOr das zweite Kind um 50 % und

- far jedes weitere Kind urn 100 %

6) Im Ausnahmefall konnen auf Antrag der Erziehungsberechtigten 2 Kinder einen

Betreuungsplatz in Anspruch nehmen (Platzsharing), sofern nicht zwingende

padagogische Grunde entgegenstehen. NKiTaG §8 Abs. 3 regelt, dass je Platz zwei

Kinder an unterschiedlichen Tagen anwesend sein durfen und dann beide der

Kernzeitgruppe angehOren. Bei Inanspruchnahme von Platzsharing wird der

Betreuungskostenbeitrag und das Essensgeld anteilig zum Sharingpartner

festgesetzt. Scheidet em n Kind aus, das Platzsharing in Anspruch genommen hat, so

ist ab dem Folgemonat der voile Betreuungskostenbeitrag sowie das voile

Essensgeld zu zahlen, sofern sich kein neuer Sharing partner findet.

§10

Inkrafttreten

Die Satzung Ober die Benutzung und die Erhebung von Kostenbeitragen fur

kommunale Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Isernhagen tritt am Tag nach

ihrer Bekanntmachung im elektronischem Amtsblatt der Region Hannover in Kraft.

Mit gleichem Tage treten die „Satzung fur die Benutzung der kommunalen
Tageseinrichtungen fur Kinder der Gemeinde Isernhagen" vom 16.12.1993 in der

Fassung der 11. Satzungsanderung vom 27.09.2018 und die „Satzung fur die
Erhebung von Gebuhren fur die Benutzung der kommunalen Tageseinrichtungen fur

Kinder der Gemeinde Isernhagen" vom 16.12.1993 in der Fassung der 18.

Satzungsanderung vom 16.03.2023 aufler Kraft.
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Anlage 5.4 A 
 
 
Kostenbeitragstarif zur Satzung für kommunale Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde 
Isernhagen  
 
 
 

Betreuung für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr 
 

Betreuungszeit Einheitskostenbeitrag je 
Monat 

4,0 Stunden 172,00 € 

4,5 Stunden 186,00 € 

5,0 Stunden 201,00 € 

5,5 Stunden 217,00 € 

6,0 Stunden 230,00 € 

6,5 Stunden 246,00 € 

7,0 Stunden 261,00 € 

7,5 Stunden 275,00 € 

8,0 Stunden 290,00 € 

8,5 Stunden 305,00 € 

9,0 Stunden 320,00 € 

9,5 Stunden 335,00 € 

10,0 Stunden 349,00 € 

 
 
 
 

Betreuung von Kindern ab der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung 
 

Gemäß § 21 des niedersächsischen Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG) ist die 
bis zu achtstündige Betreuung für Kinder ab der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur 

Einschulung beitragsfrei. Verpflegungsgelder und eine Betreuung über 8 Stunden hinausgehend 
sind davon unberührt.  

 

Betreuungszeit Einheitskostenbeitrag je 
Monat 

8,5 Stunden 50,00 € 

9,0 Stunden 61,00 € 

9,5 Stunden 71,00 € 

10,0 Stunden 80,00 € 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kostenbeiträge für Horte und hortähnliche Betreuung 
 

Betreuungszeit während der 
Schulzeit 

Einheitskostenbeitrag je Monat 
Ohne Ferienbetreuung Mit Ferienbetreuung 

3,0 Stunden 124,00 € 164,00 € 

3,5 Stunden 137,00 € 179,00 € 

4,0 Stunden 150,00 € 193,00 € 

4,5 Stunden 162,00 € 207,00 € 

5,0 Stunden 173,00 € 222,00 € 

 
 

Kostenbeiträge für Horte an Grundschulen mit Ganztagsangebot 
 

Betreuungszeit 
 

Montag Dienstag Mittwoch Donners-
tag 

Freitag Durchschnittliche 
Betreuungsstunden 

pro Tag 

15 Uhr -16 Uhr 1 1 1 1 3 1,4 

15 Uhr -16:30 
Uhr / 15 Uhr -
16 Uhr + ½ 

Std. FD 

1,5 1,5 1,5 1,5 3,5 1,9 

15 Uhr -17 Uhr 
/ 15 Uhr -16 
Uhr + 1 Std. 

FD 

2 2 2 2 4 2,4 

15 Uhr -17 Uhr 
+ ½ Std. FD 

2,5 2,5 2,5 2,5 4,5 2,9 

15 Uhr -17 Uhr 
+1 Std. FD 

3 3 3 3 5 3,4 

 
 

Durchschnittliche 
Betreuungszeit pro Tag 

 

Einheitskostenbeitrag je Monat 
Ohne Ferienbetreuung Mit Ferienbetreuung 

1,4 Stunden 58,00 € 77,00 € 

1,9 Stunden 74,00 € 97,00 € 

2,4 Stunden 90,00 € 116,00 € 

2,9 Stunden 104,00 € 133,00 € 

3,4 Stunden 118,00 € 151,00 € 

 
Sofern Kinder zu Beginn eines Betreuungsjahres für eine Ferienbetreuung angemeldet 
wurden, ist der Kostenbeitrag in oben aufgeführter Tabelle zu entrichten. 
Nach dem 01. September eines Betreuungsjahres eingehende Anmeldungen für eine 
Ferienbetreuung können nur berücksichtigt werden, wenn ausreichend Plätze zur 
Verfügung stehen. Der Kostenbeitrag beträgt dann 14,00 Euro je Betreuungstag. Als 
kürzeste Betreuungseinheit werden 5 Werktage zugrunde gelegt, sofern dieser 
Betreuungsumfang von der Einrichtung angeboten werden kann. 



 
 

 
Kostenbeiträge für die Mittagsverpflegung  

 
Für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten mit Fernverpflegung wird 

folgendes monatliches Essengeld festgesetzt. 
 

 Essengeld je Monat 
Krippe/Kindergarten 69,00 € 

Hort ohne Ferienbetreuung 62,00 € 

Hort mit Ferienbetreuung 71,00 € 

 



Anlage 5.4 B: " Punktesystem zur Platzvergabe"  

 

Vergabesystem "Krippe" 
 

Hat das Kind seinen Wohnsitz in 
Isernhagen? 

 
Erhalt eines Betreuungsplatzes nur möglich, wenn keine 

Warteliste besteht (Betreuung von außerhalb) 

 
Nein 

 

 Ja  

Stehen genug Plätze für alle 
Anmeldungen zur Verfügung? 

 
Wenn das Kind mindestens 12 Monate alt ist und keine besondere 

Förderung benötigt, kann es aufgenommen werden 

 
Ja 

 

 Nein  

Das Punktesystem zur Kita-Platzvergabe 
wird angewendet 

 

 

 

Wie alt ist das Kind? 
 

Punktesystem Tabellenbereich 2 
 

über 2 Jahre 
 

 über 
1 Jahr 

 

 
Punktesystem Tabellenbereich 1 

 

     
 

 

 
 

 

 

Leben zwei Sorgeberechtigte im 
Haushalt des Kindes? 

     

Ja Nein      

 Tabelle 1.1  Tabelle 1.2      

 

Leben zwei Sorgeberechtigte im Haushalt des 
Kindes? 

Ja  Nein 

 Tabelle 2.1  Tabelle 2.2 

 



Anlage 5.4 B: " Punktesystem zur Platzvergabe" 

Tabelle 1.1 

Arbeitszeit der Sorgeberechtigten: 

 

Tabelle 1.2 

Arbeitszeit der/ des Sorgeberechtigten: 

Bonuspunkte für Sonstiges: 

 

  
 

 

 

 

erwerbslos 0 
mind. 10 Stunden 10 
mind. 19 Stunden 20 
mind. 30 Stunden 30 
Beschäftigt in Vollzeit 40 

 
 
 
 

 

Geschwisterkind in der Einrichtung 1 
Zuzug mit vorherigem Krippenplatz 2 
Soziale Notwendigkeit (Bescheinigung Jugendamt) 5 

Sorgeberechtigter 2:  

erwerbslos 0 
mind. 10 Stunden 5 
mind. 19 Stunden 10 
mind. 30 Stunden 15 
Beschäftigt in Vollzeit 20 

 

Sorgeberechtigter 1:  

erwerbslos 0 
mind. 10 Stunden 5 
mind. 19 Stunden 10 
mind. 30 Stunden 15 
Beschäftigt in Vollzeit 20 

 



Anlage 5.4 B: " Punktesystem zur Platzvergabe"  

Sorgeberechtigter 1:  

erwerbslos 0 
mind. 10 Stunden 10 
mind. 19 Stunden 20 
mind. 30 Stunden 30 
Beschäftigt in Vollzeit 40 

 

Sorgeberechtigter 2:  

erwerbslos 0 
mind. 10 Stunden 10 
mind. 19 Stunden 20 
mind. 30 Stunden 30 
Beschäftigt in Vollzeit 40 

 

Arbeitszeit der Sorgeberechtigten: 

Tabelle 2.2 

Arbeitszeit der/ des Sorgeberechtigten: 

Bonuspunkte für Sonstiges: 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

erwerbslos 0 
mind. 10 Stunden 20 
mind. 19 Stunden 40 
mind. 30 Stunden 60 
Beschäftigt in Vollzeit 80 

 

 

 

Soziale Notwendigkeit (Bescheinigung Jugendamt) 5 
Zuzug mit vorherigem Krippenplatz 2 
Geschwisterkind in der Einrichtung 1 

Tabelle 2.1 



Anlage 5.4 B: " Punktesystem zur Platzvergabe"  

 
 
 

Vergabesystem "Kindergarten" 
 

Hat das Kind seinen Wohnsitz in 
Isernhagen? 

 
Erhalt eines Betreuungsplatzes nur möglich, wenn keine 

Warteliste besteht (Betreuung von außerhalb) 

 
Nein 

 

 Ja  

Stehen genug Plätze für alle 
Anmeldungen zur Verfügung? 

 
Wenn das Kind mindestens 36 Monate alt ist und keine besondere 

Förderung benötigt, kann es aufgenommen werden 

 
Ja 

 

 Nein  

Das Punktesystem zur Kita-Platzvergabe 
wird angewendet 

 

 

 

Wie alt ist das Kind?  

  
 

älter als 3 Jahre 

  
 

älter als 4 Jahre 

  
 
älter als 5 Jahre 

 

       

       

       

       

 
10 Punkte 

 
20 Punkte 

 
30 Punkte 

 

Bonuspunkte für Sonstiges:  

 

Soziale Notwendigkeit (Bescheinigung Jugendamt) 5  
Zuzug mit vorherigem Krippenplatz 2 
Geschwisterkind in der Einrichtung 1 

 



Anlage 5.4 B: " Punktesystem zur Platzvergabe"  

 
 
 

Vergabesystem "Hort" 
 

Befindet sich der Hort in der Ortschaft, in 
der auch die Grundschule besucht wird? 

 Erhalt eines Betreuungsplatzes nur möglich, wenn keine 
Warteliste besteht, wenn der Weg zwischen Grundschule und 

Hort gewährleistet ist. 

 

Nein 

 

 Ja  

Stehen genug Plätze für alle 
Anmeldungen zur Verfügung? 

 
Wenn das Kind die Grundschule besucht und keine besondere Förderung 

benötigt, kann es aufgenommen werden 

 
Ja 

 

 Nein  

Das Punktesystem zur Hort-Platzvergabe 
wird angewendet 

 

 

 
Wie alt ist das Kind? 

 

 bis 7 
Jahre 

 
8 Jahre 9 Jahre 

 älter als 9 
Jahre 

 

        

  
Tabelle 1 

  
Tabelle 2 

 
Tabelle 3 

  
Tabelle 4 

 



Anlage 5.4 B: " Punktesystem zur Platzvergabe"  

erwerbslos 0 
berufstätig bis spätestens 14 Uhr 20 
berufstätig bis spätestens 15 Uhr 40 
berufstätig bis spätestens 16 Uhr 60 

 

erwerbslos 0 
berufstätig bis spätestens 14 Uhr 5 
berufstätig bis spätestens 15 Uhr 10 
berufstätig bis spätestens 16 Uhr 15 

 

 
 
 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

erwerbslos 0 
berufstätig bis spätestens 14 Uhr 10 
berufstätig bis spätestens 15 Uhr 20 
berufstätig bis spätestens 16 Uhr 30 

 

Tabelle 4 Tabelle 1 

Arbeitszeit des geringer beschäftigten Sorgeberechtigten 
innerhalb der Öffnunungszeiten des Hortes (inkl. Fahrzeit von 
Arbeitsstätte): 

Arbeitszeit des geringer beschäftigten Sorgeberechtigten 
innerhalb der Öffnunungszeiten des Hortes: 

Tabelle 2 

Arbeitszeit des geringer beschäftigten Sorgeberechtigten 
innerhalb der Öffnunungszeiten des Hortes (inkl. Fahrzeit von 
Arbeitsstätte): 

Bonuspunkte für Sonstiges: 

Tabelle 3 

Arbeitszeit des geringer beschäftigten Sorgeberechtigten 
innerhalb der Öffnunungszeiten des Hortes (inkl. Fahrzeit von 
Arbeitsstätte): 

sonstige Härtefälle 1 
Soziale Notwendigkeit (Bescheinigung Jugendamt) 5 

 
erwerbslos 0 
berufstätig bis spätestens 14 Uhr 15 
berufstätig bis spätestens 15 Uhr 30 
berufstätig bis spätestens 16 Uhr 45 

 


